
 

 

 
 

Merkblatt 
 

zur Anerkennung der Vereinsmanager-B-Lizenz im Rahmen der Zusammenarbeit zwi-
schen dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen und dem IST Studieninstitut. 
 
Der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen stellt Absolventen der Abschlüsse zum/zur 
 

- Sportfachwirt/in (IHK) 
- Sportmanager/in (IST) 
- Golfbetriebsmanager/in (IST) 
- Fußballmanager/in (IST) 
- Sportökonom (FH) 

 

zwei Vereinsmanager-B-Lizenzen des Deutschen Olympischen Sportbundes bei Nachweis folgender 
Leistungen aus: 
 

1. Erfolgreiche Teilnahme am Seminar „Der moderne Sportverband und -verein“ (zweitägiges 
Seminar, 15 UE) (ist in dem Lehrplan zum/zur Sportfachwirt/in IHK integriert) 

2. Mitarbeit in einem Sportverein, d.h. 
- mindestens einjährige Ausübung eines Wahlamtes oder 
- mindestens einjährige Übernahme einer Betreuungsfunktion oder 
- mindestens einjährige Trainertätigkeit mit Mannschaftsbetreuungsfunktion oder 
- gültige Schiedsrichterlizenz 

 

Bei Nachweis der unter 1. und 2. beschriebenen Kriterien werden in Verbindung mit dem Abschluss 
der jeweiligen Weiterbildung durch den LandesSportBund Nordrhein-Westfalen zwei Vereinsmana-
ger-B-Lizenzen mit den Schwerpunkten „Vereinsführung und Mitarbeit“ und „Vereinsentwicklung“ 
ausgestellt. 
Sollte ein unter 2. beschriebener Nachweis der Vereinstätigkeit mit dem Abschluss der Weiterbildung 
nicht vorliegen, kann durch den LandesSportBund Nordrhein-Westfalen eine ruhende Anerkennung 
ausgestellt werden. Diese kann bei Aufnahme einer entsprechenden Mitarbeit im Verein (s. Punkt 2) 
aktiviert und somit nachträglich die Vereinsmanager-B-Lizenzen ausgestellt werden. 
 

Die Vereinsmanager-B-Lizenzen können Sie unter Beifügung der o.g. Nachweise beantragen beim 
 

   LandesSportBund Nordrhein-Westfalen 
   GB 3 – Herr Norbert Hetzel (norbert.hetzel@lsb-nrw.de) 
   Postfach 10 15 06 
   47015 Duisburg 
 
 

 
Ulrich van Oepen      Dr. Hans Ulrich 
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen    IST Studieninstitut  
 
Für die Ausstellung der beiden Lizenzen erhebt der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen eine Ver-
waltungsgebühr in Höhe von 25 Euro. 
 
 
Duisburg, im November 2008 


